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3. Das Schnlzimmcr soll möglichst oft gelüftet werden. Gute Luft ist die erste Lebens-

bcdiuguug. Zugluft schadet nur dem schwitzenden Körper.
4. Überkleider sollen außerhalb der Schnlzimmcr aufgehängt werden. Für die Reim-

gung der Füße ist durch geeignete Vorkehrungen Sorge zu tragen.
5. Hustende sollen nie auf den Fußboden speien; Spncknäpfc müssen mst Wasserfüllung

in genügender Anzahl vorhanden sein. Durch das Speien ans den Boden gelangen ansteckende

Krankheitskcimc in den Staub und damit in die Luft.
6. Der menschliche Körper bedarf einer bestimmten Wärme in seiner Umgebung; 14

bis 15 Grad R. ist die beste Wohnungswärme.
7. Auf eine gute Körperhaltung ist streng zu achten. Schlechte Körperhaltung kann

Verkrümmungen der Wirbelsäule, ungenügende Entwicklung des Brustkorbes, Störungen des

Blutnmlanfes und der Verdauung, sowie Kurzsichtigkeit zur Folge haben.
8. Der Kops soll beim Sitzen im Verhältnis zum Oberkörper möglichst wenig schief

gehalten werden; die Brust darf nicht an den Tisch gepreßt werden.
9. Die Oberarme sollen vom Körper nur soweit entfernt sein, als das Schreiben cS

erfordert. Die Unterarme sind beim Schreiben bis nahe zum Ellbogen auf den Tisch zu legen.
10. Beim Schreiben muß das Heft vor der Mitte des Körpers liegen, bei Steilschrift

gerade, bei Schrägschrift mit der Seitenkaute parallel zum schreibenden Arm.
11. ES soll sowohl in der Schule, wie zu Hanse, nicht zu lauge hintereinander gc-

arbeitet werden. Dem Auge muß thnnlichst oft im Freien Gelegenheit zum Fernsehen geboten
werden. Das Lesen in der Dunkelheit oder Dämmerung strengt die Augen an nnd führt zur
Kurzsichtigkeit. Die Entfernung des AngcS von der Schrift soll wenigstens 25—30 cun betragen.

12. Wasser ist das gesundeste Getränk; jedoch soll man nicht Wasser trinken, dessen

Herkunft mau nicht kennt. Am gesundesten ist Wasser aus einer gnten Wasserleitung, weil
Brunnen verunreinigt sein können, ohne daß man es weiß.

13. Geistige Getränke, Bier nnd Wein, sind für Schulkinder nicht geeignet.
14. Das Schulfrühstück soll in sauberem, nnbedrucktem Papier oder in einer leicht

abwaschbaren Dose mitgegeben werden.
15. Nach geistiger Arbeit sind nur Übungen zulässig, welche keine besondere Anfmerk-

samkcit erfordern (Tnrnspicle, Laufen :e.).
16. Der Körper soll durch Turnen gewandt und geschmeidig gemacht werden; das

Turnen soll möglichst nur im Freien stattfinden. Spiele im Freien sind dringend zu empfehlen,
jedoch ist vor sportmäßigen Übertreibungen zu warnen.

17. Schulkinder sollen nur gute, von den Lehrern empfohlene Bücher lesen.
18. Es ist nicht erlaubt, mit spitzen Gegenständen, Feder, Griffel, Bleistift, Strick-

nadel w. im Ohr zu bohren.
19. Die Pflege der Haut durch Waschen nnd Baden ist eine der Grundbedingungen für

die Erhaltung der Gesundheit. Häufiges Händcwaschen schützt vor Übertragung mancher Krankheit.
hAnö dem deutschen „Roten Kreuz".)

Ziotts Kreuz im Ausluude.

Eine wichtige Neuerung nnd Vervollkommnung in der Organisation der freiwilligen
Hülfe hat das österreichische Rote Kreuz eingeführt. Das Bnndeöpräsidinm desselben hat es

für angezeigt erachtet, seine Organisation ans breiterer Grundlage aufzubauen nnd ist zu
diesem Zwecke dazu übergegangen, seinem Organismus die Orts gemeinden einzugliedern.

Nachdem es in einer diesen Gegenstand behandelnden Denkschrift auf die Bedeutung
nnd Wichtigkeit aller Zweige des freiwilligen HülföwesenS hingewiesen hat, bemerkt eS, daß
die vom Roten Kreuz im Interesse des Staates freiwillig übernommenen Aufgaben um so

sicherer zu erreichen sein werden, je mehr sie in allen Schichten der Bevölkerung richtig er-
kannt und aufgefaßt werden. AnS diesem Grunde und weil in Fricdenszeitcn erfahrungsgemäß
das Interesse des großen Publikums für das freiwillige Hülfswescn im Kriege und für die

im Frieden dafür zu treffenden Vorbereitungen weniger hervortrete, müsse danach getrachtet
werden, der Sache möglichst viele Mitglieder zu gewinnen und dauernd zu erhalten, so daß
im Falle einer Mobilisierung die gesamte Bevölkerung, insoweit sie nicht Waffen trägt, einen
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großen HülfSvercin bilde. Dieses Ziel würde nach Auffassung des BnndcSprttsidinms erreicht
werden, wenn die Stamm- und Zwcigvercine Jtwa unseren schwciz. Kantonal- und Lokal-
scktioncn entsprechend) sich auf die Gemeindeorganisation stützen, bezw. die Gemeinden ein

integrierender Teil der Organisation der Vereine vom Roten Kreuz würden.
Es bilden in der gegenwärtigen Organisation des freiwilligen Hülfswesens in Österreich

die Zweigvereine das unterste Glied derselben. Sie fungieren nach Maßgabe des Bedarfs
als die Organe des Stammvereins und sind bestimmt zur Ausführung der ihnen von diesen

übertragenen und der von ihnen selbständig übernommenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden

nun in den meisten Fällen darin bestehen, im MobilisicrungSfalle und während der Kriegs-
daucr die Sammelstcllcu zu bilden, durch deren Vermittlung die Stammvereiue in den Rayons
der Zwcigvercine die Sammlung von Geld, Wäsche, LebenSmittcln und anderen Gegenständen
besorgen und einheitlich regeln lassen, um diese dann nach Weisung der Bundesleitung an
die Armee im Felde, die Spitäler oder Depots abzugeben. Es ergibt sich hieraus die Wichtig-
keit dieser Aufgabe, welche um so vollständiger erreicht wird, je wirksamer die in einem Lande

vorhandenen und in patriotischer Gesinnung dargebotenen Hülfsmittel koncentriert und vcr-
wertet werden. Je größer die Anzahl solcher Sammelstellen ist und je enger die Maschen
des zu diesem Zwecke über das betreffende Land ausgebreiteten Netzes geknüpft sind, desto

größer wird der zu erwartende Erfolg sein.
Die gegenwärtig bestehenden 439 Zweigvcreinc mit 47,829 Mitgliedern werden von

der Bundesleitnng als unzureichend erachtet, um im Ernstfalle den an sie zu stellenden Auf-
gaben gerecht zu werden, da nach der aufgestellten Berechnung bei einem Flächeninhalte des

österreichischen Staatsgebietes von rund 309,999 Quadratkilometern mit einer Gesamtbevöl-
kcrung von rund 24 Millionen nur ein Zweigvercin ans je 68l Quadratkilometer der Ge-
samtfläche, bezw. auf 54,549 Seelen der Bevölkerung kommt.

Wenn es daher als ein Gebot der Notwendigkeit bezeichnet werden muß, die Zahl der

Sammelstellen sehr bedeutend zu vermehren, so stößt ein solches Vorgehen doch crfahrungs-
gemäß ans die größten Schwierigkeiten und erscheint fast aussichtslos. Es muß daher ein
anderes wirksames Mittel gesucht werden, um eine wirklich ausreichende Anzahl von Sammel-
stellen für den Kriegsfall schon während der Friedenszeit zu sichern, und dieses Mittel erblickt
die Bundesleitung als ein sich von selbst darbietendes in der Heranziehung der Ortsgcmein-
den als unterstes Glied der Organisation des HülfsvcreinSwesens, dessen Ausbau dadurch
auf die breiteste Grundlage gestellt und im weitesten Sinne als abgeschlossen zu erachten wäre,
ohne daß irgend eine empfindliche Belastung der Bevölkerung entstehen würde, und ohne
daß in den Statuten der Hülfsvereinc eine Änderung erfolgen müßte.

Zu diesem Zwecke sollen die OrtSgcmeinden — und zwar die Gemeinden als solche,

nicht deren Vorsteher oder die Gemeindemitglicder — dem nächsten Zweig- oder auch sogleich
dem nächsten Stammvereine als Mitglieder beitretcn und während der Friedcnszcit in dieser

Eigenschaft verbleiben und ferner sich diesem gegenüber durch eine ans Gcmeindebeschluß bc-

ruhende schriftliche Erklärung verpflichten, im MobilisicrungSfalle als Sammelstelle zu fun-
gieren. Es wird dadurch erreicht werden, daß im Mobilisierungsfallc zu den vorhandenen 439
Zweigvereinen, bezw. Sammclstellen an einem Tage alle Ortsgemeindcu, welche die derartige
Erklärung abgegeben haben, hinzutreten, um auch ihrerseits eine Sammelstelle zu eröffnen.
Es würden alsdann die vorbezeichncten Sammelstellen — selbst bei der Annahme, daß von
den im österreichischen Staatsgebiete vorhandenen 28,312 Ortsgemeinden nur 89 Prozent
ihre Mitwirkung zusicherten — sofort run mehr als das 45fache erhöht und der Erfolg er-
reicht sein, daß nunmehr eine Snmmelstelle nicht mehr auf 681 Quadratkilometer und
54,540 Einwohner, sondern schon auf 13,4» Quadratkilometer und 1971 Einwohner vor-
Handen wäre. Durch das Eintreten so zahlreicher Ortsgemeinden als Sammelstellen für die

Hülfsvereine vom Roten Kreuz würde die opferbereite Hülfeleistung der gesamten Bevölkerung
in einer Weise gefördert, wie sie wirksamer nicht gedacht werden kann.

Der Erfolg dieses, mit Ausschließung jedes Zwanges den Ortsgcmeinden gegenüber
im Jahre 1893 begonnenen Vorgehens ist nach dem Jahresbericht der Bundesleitnng der

österreichischen Vereine vom Roten Kreuz für 1894 der gewesen, daß seit dem Ende des

Jahres 1893 5669 Gemeinden als Mitglieder beigetreten sind, von denen sich 3731 als
Sammclstellen im Kriegsfalle konstituiert haben. Für alle diejenigen Gemeinden, welche aus-
schließlich als Sammelstellen fungieren wollen, besteht, wie zur Klarstellung hinzugefügt wird,
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seine Verpflichtung, einen jährlichen Beitrag zu zahlen, von dessen Entrichtung diejenigen

Ortsgemcindcn, welche dem Verein als Mitglieder — mithin mit dessen Rechten und Pflich-
ten — deitreten, statutengemäß nicht entbunden werden können.

Weiz. CMàreiilflm Mm Armz, D>-

Oltcn. Am 20. April ist die Gründung des Männcrsamaritcrvcreins Ölten
erfolgt. Er, wie der schon bestehende Damensamaritcrvcrein Oltcn, sind auf Veranlassung
und unter Mitwirkung des dortigen Vereins vom Roten Kreuz entstanden. Dem neuen

Mitstreiter ein herzliches Glückauf!

^MNeiWjcrsiliiHiirÄiiitötsiiclliii.
Z'zv« i-î«!nv>î'à — Samstag den 6. Mai ordentliche Delegierten-

Versammlung des schweizerischen Militärsanitätsvereins. Näheres besagen die Cirkulare.

Mitteilungen des Zentralkomitees an die Sektionen.
Wir bitten diejenigen Sektionen, welche uns bis heute ihre Delegierten noch nicht bc-

zeichnet haben, dies unverzüglich zu thun. — Zu dem Ccntralstalnten-Entwnrf schlägt
die Sektion Zürich Streichung von Absatz 2 des Art. 9 vor (Reknrsrecht ausgeschlossener

Mitglieder). — Sektionen, die noch Lehrbücher zu beziehen wünschen, sind ersucht, dies

baldigst zu melden. — Im weiteren bitten wir die tit. Sektionsvorständc, uns das Grün-
dungsjahr ihrer Sektionen demnächst mitzuteilen.

Basel, 30. April 1899.
Der Centralpräsident: E. Zimmerman«.

«ZI WeizerWr Emmtàà
Kuvschronik.

Am 5. Februar fand die Schlnßprüfung des vom Samaritervcrcin „Bipperamt" vcr-
nnstaltctcn und von Hrn. Dr. Michel und Sanitätswachtmeister Känzig geleiteten Samariter-
knrses Wiedlisbach statt. Es beteiligten sick daran 16 Frauen und 9 Herren, die sämtlich
dem Samaritervcrcin beitraten. Vom Samariterbnndcsvorstand war delegiert Hr. Dr. Rickli
in Langenthal. (Kursbericht sehr verspätet eingelangt. Red.)

Am 15. April fand die Schlußprüfung des Samaritcrknrses Arni b. Biglcn (Bern)
statt. Tcilnchmcrzahl 20 Damen und 10 Herren. Kursleiter Dr. Trösch in Biglcn. Der
Experte, Dr. Mürset von Bern, bezeichnet tue Leistung als sehr befriedigend.

Ueveinschronik.
Als 115. Sektion wurde in den schweizerischen Samaritcrbnnd aufgenommen der

Samaritervercin Adliswcil (Zürich). Der Vorstand besteht ans den HH. Rnd. Kühn, Prä-
sidcnt, H. Wiederkehr, Aktuar, und Joh. Denker, Ouästor.

Als 116. Sektion wurde aufgenommen der Samaritervcrcin Längendorf (Solothnrn).
Präsident laver Probst, Lehrer; Aktuar L. Hammer; Kassier Nikl. Stnder.

âleiiie ZeitungTOMz-

dolaiudioi'. Du sennits cks ckainss àss localités cks Doloinlnsr, ^.uvsrnisr et Vüls
a organisch sn oetostre 1898, une vents sn laveur às l'aoixnisition Runs vaitnrs pour Is
transport ckss ina,Iacke8 st ckss stlsssss. Detts sntrepriss a parlaitsinsnt rsns«i. Da voiturs
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